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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

1. Geltungsbereich und Rangordnung 

 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten ausschliesslich für sämtliche Werkverträge, Montage-, Bau-, 
Planungs- und Serviceleistungen der Allenspach GreenTech AG (nachfolgend „Anbieter“). 

 Lieferungen von Handelswaren ohne Montageleistungen sind nicht Gegenstand dieser AGB. 
 Bei Widersprüchen zwischen Vertragsbestandteilen gilt folgende Rangordnung: 

1. Individueller Vertrag bzw. Auftragsbestätigung 
2. Diese AGB 
3. SIA-Norm 118 (subsidiär) 

 Abweichende Bestimmungen dieser AGB gehen der SIA-Norm 118 ausdrücklich vor. 

2. Vertragsabschluss 

 Angebote des Anbieters sind freibleibend und, sofern nicht anders angegeben, während 2 Monaten gültig. 
 Ein Vertrag kommt erst mit schriftlicher Auftragsbestätigung durch den Anbieter zustande. Mündliche Abreden oder 

Bestellungen entfalten keine Rechtswirkung. 

3. Leistungsumfang 

 Der Leistungsumfang ergibt sich abschliessend aus dem Leistungsverzeichnis bzw. der Offerte. 
 Leistungen, die darin nicht ausdrücklich enthalten sind, gelten als Zusatzleistungen und werden separat vergütet. 
 Der Anbieter ist berechtigt, technische Anpassungen vorzunehmen, sofern diese keine wesentliche Beeinträchtigung 

der Funktion oder Qualität darstellen. 

4. Preise und Teuerung 

 Alle Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer. 
 Der Anbieter ist berechtigt, vereinbarte Preise anzupassen, sofern sich nach Vertragsabschluss Änderungen ergeben, 

insbesondere aufgrund von Mehrleistungen, Projektänderungen oder unvorhergesehenen Umständen. 
 Preisänderungen infolge Teuerung erfolgen nach dem Baukostenindex (KBOB) oder einem vergleichbaren Index. 

5. Zahlungsbedingungen 

 Der Anbieter ist berechtigt, Akontozahlungen sowie Abschlagszahlungen entsprechend dem Projektfortschritt zu 
verlangen. 

 Rechnungen sind innert 30 Tagen netto ohne Abzug zu bezahlen. 
 Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen zurückzuhalten, zu kürzen oder mit Gegenforderungen zu 

verrechnen, ausser diese sind rechtskräftig festgestellt. 
 Bei Zahlungsverzug wird ein Verzugszins von 5–8 % erhoben. Zudem ist der Anbieter berechtigt, Mahngebühren zu 

erheben und die Arbeiten bis zur vollständigen Zahlung einzustellen. 

6. Mitwirkungspflichten 

 Der Auftraggeber ist verpflichtet, sämtliche für die Ausführung notwendigen Informationen, Pläne und Unterlagen 
vollständig und rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. 

 Er trägt insbesondere die Verantwortung für die Koordination mit anderen Gewerken, die Bereitstellung einer 
geeigneten Baustelle sowie die Einhaltung aller technischen und gesetzlichen Anforderungen. 

 Kommt der Auftraggeber seinen Mitwirkungspflichten nicht oder verspätet nach, trägt er sämtliche daraus 
entstehenden Mehrkosten, Verzögerungen sowie daraus resultierende Schäden. 

7. Termine 

 Liefer- und Ausführungstermine sind unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich zugesichert wurden. 
 Verzögerungen infolge höherer Gewalt, ungünstiger Witterung, Lieferengpässen oder fehlender Mitwirkung des 

Auftraggebers berechtigen den Anbieter zu einer angemessenen Verlängerung der Fristen. 
 Konventionalstrafen sind ausgeschlossen. 

8. Ausführung / Montage 

 Die Ausführung erfolgt nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den branchenüblichen Normen. 
 Der Anbieter ist berechtigt, qualifizierte Subunternehmer beizuziehen. 
 Mehrkosten, die aufgrund ungenügender Baustellenvorbereitung, fehlerhafter Angaben oder Behinderungen entstehen, 

werden dem Auftraggeber zusätzlich in Rechnung gestellt. 

9. Branchenspezifische Regelungen (Gewächshaus / Anlagenbau) 

 Der Anbieter erstellt technische Anlagen insbesondere im Bereich Gewächshaus- und Anlagenbau auf Grundlage der 
vereinbarten Spezifikationen. 

 Ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg, insbesondere hinsichtlich Pflanzenwachstum, Ertrag oder Energieeffizienz, 
wird ausdrücklich nicht geschuldet. 

 Der Auftraggeber trägt sämtliche Risiken im Zusammenhang mit biologischen, klimatischen oder betrieblichen 
Faktoren. 

 Der Anbieter haftet nicht für Ertragsausfälle, Qualitätseinbussen oder sonstige indirekte Schäden. 
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 Für Steuerungs- und Automationssysteme wird keine unterbrechungsfreie Funktion garantiert. 
Eine Haftung für Datenverluste oder Systemausfälle ist ausgeschlossen. 

 Die Gewährleistung setzt eine ordnungsgemässe Wartung der Anlage voraus. 

10. GU/TU und Projektkoordination 

 Bei General- oder Totalunternehmerprojekten liegt die Gesamtkoordination beim Auftraggeber oder dem jeweiligen 
Projektleiter. 

 Der Anbieter übernimmt keine Gesamtverantwortung für das Bauprojekt. 
 Er haftet insbesondere nicht für Verzögerungen oder Mängel anderer Unternehmer. 
 Stillstandskosten sowie Mehraufwendungen infolge ineffizienter Bauabläufe oder Koordinationsmängel werden dem 

Auftraggeber in Rechnung gestellt. 

11. Gefahrtragung 

 Nutzen und Gefahr gehen mit der Abnahme oder Inbetriebnahme des Werkes auf den Auftraggeber über. 
 Teilleistungen gelten jeweils als eigenständig abgenommen. 

12. Abnahme 

 Der Auftraggeber hat das Werk nach Fertigstellung unverzüglich zu prüfen. 
 Erkennbare Mängel sind innert 10 Tagen nach Abnahme schriftlich zu rügen. 
 Verdeckte Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung, spätestens jedoch innert 60 Tagen, zu melden. 
 Die Nutzung des Werkes gilt als Abnahme. 

13. Gewährleistung 

 Die Garantiefrist beträgt 2 Jahre, soweit gesetzlich zulässig. 
 Die Gewährleistung beschränkt sich ausschliesslich auf Nachbesserung oder Ersatz. 
 Weitere Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, Folgeschäden oder entgangenen Gewinn, sind ausgeschlossen. 
 Die Beweislast für Mängel liegt – soweit gesetzlich zulässig – beim Auftraggeber. 

14. Haftung 

 Die Haftung des Anbieters wird – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. 
 Eine Haftung für indirekte Schäden, Folgeschäden, Produktions- oder Ertragsausfälle ist ausgeschlossen. 
 Zwingende gesetzliche Haftung, insbesondere für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, bleibt vorbehalten. 
 Die maximale Haftung ist in jedem Fall auf den Netto-Auftragswert beschränkt. 

15. Abweichungen von SIA 118 

 Soweit die SIA-Norm 118 Anwendung findet, gelten folgende Abweichungen: 
 Mängelrechte beschränken sich ausschliesslich auf Nachbesserung oder Ersatz. Wandlung und Minderung sind 

ausgeschlossen. 
 Rügefristen richten sich nach diesen AGB. 
 Nachträge und Mehrleistungen sind vergütungspflichtig, auch ohne vorgängige schriftliche Offerte, sofern sie 

angeordnet oder erforderlich sind. 
 Der Anbieter haftet nicht für Planungsleistungen Dritter. 

16. Änderungen / Zusatzleistungen 

 Änderungen des Leistungsumfangs bedürfen der schriftlichen Vereinbarung. 
 Zusatzleistungen werden nach effektivem Aufwand zu den gültigen Ansätzen des Anbieters verrechnet. 
 Anordnungen der Bauleitung gelten als verbindlich. 

17. Rücktritt 

 Der Anbieter ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, insbesondere bei technischen Risiken, Sicherheitsbedenken, 
Zahlungsverzug oder fehlender Mitwirkung des Auftraggebers. 

 Bereits erbrachte Leistungen sind vollständig zu vergüten. 

18. Eigentum / Sicherheiten 

 Alle gelieferten Materialien bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Anbieters. 
 Der Anbieter ist berechtigt, das Bauhandwerkerpfandrecht geltend zu machen. 

19. Schlussbestimmungen 

 Änderungen und Ergänzungen des Vertrags bedürfen der Schriftform. 
 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 
 Es gilt ausschliesslich Schweizer Recht. 
 Gerichtsstand ist der Sitz der Allenspach GreenTech AG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schwarzhäusern, 25.03.2026 


